
RLSB-Fachberatung Sport BBS / Heiko Gerdes 
 

Newsletter Juli 2021 
 

1. Rahmenhygieneplan 6.1 Update  
 
Kurz vor Ende des Schuljahres ist der Rahmenhygieneplan aktualisiert 
worden und stellt damit unsere Arbeitsgrundlage für den Beginn des 
kommenden Schuljahres dar. Danach gilt weiterhin das Kohortenprinzip 
der Klassen. Zugleich gilt weiterhin, dass wir Lehrkräfte keine Kohorte 
darstellen und die AHA-Regeln zu den Lerngruppen und Kolleg*innen 
fortgelten. 
 
Für den Sportunterricht ergeben sich folgende Änderungen: 
- Entfall des Inzidenzwertes 25 und Ersatz durch den Wert 35 
- Schulsportwettbewerbe dürfen unter bestimmten Voraussetzungen  
  stattfinden 
 
Bitte denkt daran, dass auch im kommenden Schuljahr 
Bewegungsangebote idealerweise im Außenbereich der Schule stattfinden 
sollten. 
 

2. Schulfahrten/außerschulische Lernorte 
 
Schulfahrten sind bis zu einem Inzidenzwert von 50 (Szenario A) am Schul- 
und Zielort erlaubt. Beachtet bitte die Rundverfügungen der RLSB, da 
weder in der Landescoronaverordnung noch im RHP hierzu zukünftig 
Regelungen getroffen werden. Bei der Planung sollte auf kurzfristige 
kostenlose Möglichkeit der Stornierung geachtet werden.  
(RundVerfg Nr. 20 v. 01.06. und Nr. 26 des RHP) 
 
 

3. Allgemeine Bemerkung 
 
Schulsportwettbewerbe können unter Einhaltung der Hygienevorgaben 
sowie eines Hygieneplans stattfinden, wenn die Kohortenregelung 
durchgehalten werden kann. (Nr. 25 RHP) 
 
Die Vorgabe eines schulweiten Anteils an Distanzunterricht von  
15 – 30 % (MK-Erlass vom 14.07.2021) beinhaltet die Möglichkeit, mit der 
Schulleitung die besonderen Belange des Sportunterrichts in Präsenz 
aufzuzeigen und den Sportunterricht damit herauszunehmen.  
 
Vorläufige Noten sind im 1. Halbjahr bis zum 15.12.2021 festzustellen. 
(MK-Erlass vom 14.07.2021) 
 
 

4. Fortbildungen 
 
Präsenzfortbildungen: Landesweite Fortbildungen des NLQ sowie 
Fortbildungen ins Ausland sind aktuell noch bis Ende des Kalenderjahres 



untersagt. Achtet bitte auf mögliche Änderungen im Verlauf des 
kommenden Schuljahres. 
 
Rettungsfähigkeit: Fortbildungen zur Erlangung oder Auffrischung der 
Rettungsfähigkeit sind bis auf Weiteres untersagt. (Hinweis aus MK auf der 
Grundlage der Kohortenregelung im RHP 6.1) 
 

 
Bitte versteht diese Informationen sowie die Übersicht als Unterstützung 
eurer Arbeit, die ich nach sorgfältiger Sichtung der Unterlagen vorgenommen 
habe. Diese Informationen sind weder mit MK noch RLSB abgestimmt, damit 
ihr zeitnah informiert seid.  
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